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Comme événement international d ’ordre secondaire, je crois devoir Vous 
signaler un accord franco-espagnol qui écarte les prétentions théoriques du 
cabinet de Madrid sur l’intérieur de certaines parties du Congo français et du 
Maroc. La France pourra ainsi, sans avoir à craindre de réclamations espa
gnoles, exécuter un jour son plan de relier l’Algérie au Sénégal par une série de 
postes au sud du Maroc.

Je Vous signalerai aussi une convention franco-belge approuvée aujourd’hui 
par les deux Chambres et qui règle les compétences judiciaires et l’exécution des 
jugements entre les deux pays sur une base analogue aux anciennes conventions 
franco-suisses de 1828 et du 15 juin 1869.3 Le texte de cette convention a été 
envoyé par nous au Département fédéral de Justice et Police.

3. Cf. Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l’exécution des 
jugements en matière civile (RO 1869, IX, pp. 880—896).
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 13 juillet 1900

3086. Art. XIII des Handelsvertrags mit Japan

Politisches Departement. Antrag vom 11. dies.

Es hatte sich die Controverse erhoben, ob Japan gemäss Art. XIII, Absatz 31 
des Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsvertrages zwischen der 
Schweiz und Japan vom 10. November 1896 verpflichtet sei, dem schweizeri
schen Generalkonsul in Yokohama die Ausübung aller derjenigen Befugnisse zu 
gestatten, welche den deutschen und den belgischen Konsuln kraft besonderer 
Konsularkonventionen zustehen. Die japanische Regierung schien anfänglich 
dies davon abhängig machen zu wollen, dass die Schweiz ihr volles Gegenrecht 
in dem Sinne halten würde, dass die japanischen Vertreter in der Schweiz befugt 
wären, die gleichen Funktionen auszuüben, u. a. auch civilstandsamtliche Funk
tionen vorzunehmen, wenn auch die Schweiz bisher keinem ändern Staate der
artige Befugnisse vertraglich eingeräumt hätte. (Z. Vergl. Prot, vom 3. April 
1900, No. 1403.)

Durch Schreiben vom 7. Juni abhin2 teilt nun der mit der provisorischen Ver
waltung des schweizerischen Generalkonsulats in Yokohama betraute deutsche 
Generalkonsul eine Note des japanischen Ministeriums der auswärtigen Ange-

1. C f FF 1896, IV, p. 836.
2. C f E 13 (B)/205.
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legenheiten mit, aus der sich ergibt, dass die japanische Regierung nunmehr 
gewillt ist, den konsularischen Vertretern der Schweiz in Japan alle diejenigen 
Rechte einzuräumen, die sie nach Konsularverträgen mit den ändern Mächten 
den Konsuln der meistbegünstigten Nation gewährt, falls den japanischen Ver
tretern in der Schweiz diejenigen Rechte zugestanden werden, welche in der 
Schweiz die Konsuln der meistbegünstigten Nation gemäss dem internationalen 
Gewohnheitsrecht und den Bestimmungen der abgeschlossenen Konsularver- 
träge geniessen.

Dem kaiserlich deutschen Generalkonsul in Yokohama ist der Empfang sei
ner Mitteilungen vom 7. Juni zu bestätigen und damit das Ersuchen zu verbin
den, er möge der japanischen Regierung mitteilen, dass der Bundesrat mit der in 
ihrer erwähnten Note niedergelegten Ansicht einig gehe und dafür sorgen 
werde, dass die japanischen Vertreter in der Schweiz alle diejenigen Rechte 
unbeanstandet ausüben dürfen, welche die Schweiz den Konsuln der meistbe
günstigten Nation gemäss dem internationalen Gewohnheitsrecht und den 
Bestimmungen der abgeschlossenen Konsularverträge gewährt.
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Le Département politique aux représentations diplomatiques

LC  Bern, 23. August 1900

Herr Carlin schreibt uns unterm 9. dies:
«Der am 29. Juli 1900 in Monza ermorderte König Umberto hätte, wie kein 

anderer, ein besseres Ende verdient. Will man in der That seine hauptsächlich
sten Charaktereigenschaften in einem Wort zusammenfassen, so muss man ihn 
«der Gute» nennen. Und diese Bezeichnung ist bereits in der Presse und in der 
öffentlichen Meinung geläufig geworden. Wenn seine Geistesgaben nicht gerade 
hervorragend genannt werden können, so war seine Güte unerschöpflich und 
seine Gewissenhaftigkeit bis auf die Spitze getrieben. Dabei war er unerschrok- 
ken und furchtlos, wie es einem Spross des kriegerischen Hauses von Savoya 
gebührt. Insbesondere für die Leiden der Armen und vom Schicksal missgünstig 
Behandelten hatte er stets ein offenes Herz. Ich erinnere hier daran, dass es 
genügte, um sein Interesse für den Simplondurchstich zu wecken und rege zu 
erhalten, dass ich darauf hinwies, es würden bei Ausführung dieses Werkes hun- 
derte und aber hunderte von italienischen Arbeitern lohnende Beschäftigung 
finden. Sein Verhalten anlässlich des Erdbebens auf Ischia, der Choleraepide
mie in Neapel und der Überschwemmungen in Ober-Italien, in den Jahren 1883, 
1884 und 1889, ist bekannt. Auch sonst pflegte er sich sehr um das Los der 
arbeitenden Klasse zu bekümmern. In manchen Unterredungen, die wir zusam
men hatten, war diese Materie der Hauptgegenstand des Gespräches. Noch das
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